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Ausübungsberechtigung gemäß  § 7b des Gesetzes zur Ordnung des 
Handwerks (HwO)  
 
„Eine Ausübungsberechtigung für zulassungspflichtige Handwerke […] erhält, wer 
 

➢ eine Gesellenprüfung in dem zu betriebenen zulassungspflichtigen Handwerk oder in 
einem mit diesem verwandten zulassungspflichtigen Handwerk oder eine Abschluss-
prüfung in einem dem zu betriebenen zulassungspflichtigen Handwerk entsprechenden 
anerkannten Ausbildungsberuf bestanden hat und  
 

➢ in dem zu betreibenden zulassungspflichtigen Handwerk oder in einem mit diesem ver-
wandten Handwerk […] eine Tätigkeit von insgesamt 6 Jahren ausgeübt hat, davon 
insgesamt 4 Jahre in leitender Stellung. 
 

➢ Die ausgeübte Tätigkeit muss zumindest eine wesentliche Tätigkeit des zulassungs-
pflichtigen Handwerks umfasst haben, für das die Ausübungsberechtigung beantragt 
wurde.“ 

 
WICHTIG: Eine Ausübungsberechtigung kann NICHT für die Handwerke Schornsteinfeger, 
Augenoptiker, Hörakustiker, Orthopädietechniker, Orthopädieschuhmacher und Zahntechniker 
beantragt bzw. erteilt werden. 
 
Wer kann eine Ausübungsberechtigung beantragen? 
 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit für alle Personen, die als Inhaber*in oder Betriebslei-
ter*in in der Handwerksrolle für ein Handwerk der Anlage A eingetragen werden wollen und die 
o.g. Voraussetzungen insgesamt erfüllen, einen Antrag auf Erteilung einer Ausübungsberechti-
gung zu stellen. 
 
Was ist mit „leitender Stellung“ gemeint? 
 
„Eine leitende Stellung ist dann anzunehmen, wenn dem Gesellen eigenverantwortliche Ent-
scheidungsbefugnisse in einem Betrieb oder in einem wesentlichen Betriebsteil übertragen 
worden sind.“ 
 
Die Anforderungen an das Tatbestandsmerkmal „leitende Stellung“ sind sehr hoch. Der Ge-
selle muss ein nicht unerhebliches Maß an eigenverantwortlichen Kompetenzen nachweisen 
und seine Tätigkeit muss sich von denen eines idealtypischen Durchschnittsgesellen qualitativ 
erheblich unterscheiden. 
 
Prüfkriterien für eine „leitende Stellung“ sind u.a. das Vorliegen einer Vorgesetztenfunktion, 
wie viele Mitarbeiter sind dem Gesellen unterstellt, besitzt der Geselle Entscheidungs- und 
Weisungsbefugnisse/-unabhängigkeit und wie sind diese ausgestaltet, hat der Geselle selbst-
ständig mit Kunden verhandelt, Planungen und Aufträge kalkuliert, die Arbeitsabläufe und Per-
sonalplanungen bestimmt/geändert/korrigiert, Rechnungen erstellt und wurde er ggf. über-
durchschnittlich entlohnt. 
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Wie und wo beantrage ich eine Ausübungsberechtigung? 
 
Die Ausübungsberechtigung beantragen Sie bei der für Sie zuständigen Handwerkskammer. 
Zuständig ist die Kammer, in deren Bezirk sich Ihr Betrieb befindet bzw. der Betrieb, für den 
Sie als Betriebsleiter für das gewünschte Handwerk eingetragen werden sollen. 
 
Sie stellen einen förmlichen Antrag. Das Antragsformular finden Sie auf unserer Homepage 
unter https://hwk-osnabrueck.de/formulare-und-downloads/ 
 
Dem Antragsformular sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 

➢ Tabellarischer Lebenslauf 
➢ Gesellenprüfungszeugnis 
➢ Arbeitszeugnisse 
➢ Arbeitsverträge, Stellenbeschreibungen 
➢ Ggf. Lohnabrechnungen 
➢ Anmeldung zur Kranken- und Sozialversicherung, ggf. Nachweis über Rentenversiche-

rungszeiten 
 
Was kostet eine Ausübungsberechtigung? 
 
Die Gebühren für die Erteilung der Ausübungsberechtigung werden entsprechend der Gebüh-
renordnung nach Aufwand ermittelt. 
 
 
 
Ihre Ansprechpartner*innen 
 
Frau Firmer (Mo – Do von 8.00 – 13.00 Uhr), 0541 6929-321, c.firmer@hwk-osnabrueck.de 
 
Zuständig für die Stadt Osnabrück und den Landkreis Osnabrück: Alfhausen, Ankum, Berge, 
Bersenbrück, Bippen, Bissendorf, Bohmte, Bramsche, Dissen, Eggermühlen, Fürstenau, 
Gehrde, Glandorf, Hagen, Hilter, Kettenkamp, Rieste) 
 
 
 
Frau Tschorn (Mo – Fr), 0541 6929-310, a.tschorn@hwk-osnabrueck.de 
 
Zuständig für den Landkreis Emsland mit Ausnahme Altkreis Meppen und den Landkreis  
Osnabrück: Bad Essen, Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Badbergen, Belm, Georgsma-
rienhütte, Hasbergen, Melle, Menslage, Merzen, Neuenkirchen, Ostercappeln, Quakenbrück, 
Voltlage, Wallenhorst 
 
 
 
Frau Dahmann (Mo – Do von 10.30 – 15.00 Uhr), 0541 6929-311, 

 k.dahmann@hwk-osnabrueck.de 
 
Zuständig für den Landkreis Grafschaft Bentheim und den Altkreis Meppen: Dohren, Geeste, 
Groß Berßen, Haren, Haselünne, Herzlake, Klein Berßen, Lähden, Meppen, Stavern, Twist 
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